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1. Anlass und Rechtsgrundlagen  

1.1 Anlass  

§ 44 des BNatSchG enthält Schutzbestimmungen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. 

Diese gelten für Pflanzen- und Tierarten, die nach § 7 BNatSchG besonders und/oder streng 

geschützt sind, und zwar sowohl für die Individuen bzw. Populationen der Arten als auch für 

ihre Lebensräume bzw. wichtige Bestandteile der Lebensräume. 

Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen einer Überprüfung artenschutzrechtlicher Belan-

ge, wenn eine Betroffenheit bestimmter geschützter Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie, wildlebende Vogelarten sowie Arten, die nach einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind) nicht von vorneherein auszuschließen ist 

(siehe hierzu auch Kapitel 1.2). Zu prüfen sind dabei die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG, nach denen eine Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrechtlich 

relevanter Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), eine erhebliche Störung der Lokalpopulation 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sowie eine Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 

44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) verboten sind. Nähere Bestimmungen zu Eingriffen im Falle der 

Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und im Hinblick auf damit verbundene 

Tötungen von Individuen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten finden sich in § 44 Abs. 5 

BNatSchG (siehe Kapitel 1.2). Die Anforderungen des Artenschutzes sind in der Verwal-

tungsvorschrift des Landes NRW zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung 

der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) (VV-Artenschutz, MUNLV 

2010) näher beschrieben.  

Auf einer Fläche an der Berggeiststraße im nordwestlichen Stadtgebiet von Wesseling ist die 

Errichtung eines Verbrauchermarktes geplant. Zu diesem Zweck wird der vorhabenbezogene 

Bebauungsplan „Einzelhandel Berggeiststraße“ aufgestellt. Im Zuge der Realisierung des 

Vorhabens sind Betroffenheiten von Arten, die unter die o.a. Schutzbestimmungen des § 44 

BNatSchG fallen, nicht von vorneherein auszuschließen. In der vorliegenden artenschutz-

rechtlichen Betrachtung wird geprüft, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Für potenziell betroffene planungsrelevante Arten erfolgt eine 

einzelartbezogene Betrachtung der Verbotstatbestände. Weiterhin werden Vermeidungs-

maßnahmen dargestellt, die geeignet sind, das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände zu vermeiden.  

1.2 Rechtsgrundlagen  

Grundlage der Artenschutzprüfung sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG, 

wonach es nicht zu einer Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrechtlich rele-

vanter Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), zu einer erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
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BNatSchG) oder zu einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) dieser Arten kommen darf. Bei zulässigen Eingriffen gelten hinsichtlich der Tö-

tung von Individuen und Zerstörung der Fortpflanzungs-/Ruhestätten ergänzende Vorgaben 

des § 44 Abs. 5 BNatSchG (siehe nachfolgendes Kapitel). Im Falle eines Verstoßes gegen 

ein Zugriffsverbot darf das Vorhaben dennoch zugelassen werden, wenn entsprechend der 

Vorgaben von § 45 Abs. 7 BNatSchG die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme 

vorliegen. 

Für die Artenschutzprüfung nach § 44 BNatSchG sind zunächst sämtliche Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie sowie sämtliche wildlebende Vogelarten relevant, darunter auch 

Arten, die in Nordrhein-Westfalen nur als Irrgäste oder sporadische Zuwanderer auftreten 

sowie (bei den Vogelarten) häufige, verbreitete und ungefährdete Arten, die einen günstigen 

Erhaltungszustand haben. Vor diesem Hintergrund wurde für Nordrhein-Westfalen eine na-

turschutzfachlich begründete Auswahl von Arten getroffen, die in einer Artenschutzprüfung 

einzeln zu bearbeiten sind (planungsrelevante Arten, vgl. KIEL 2005). Im Falle der nicht-

planungsrelevanten Arten (z.B. ungefährdeten Vogelarten) kann in der Regel davon ausge-

gangen werden, dass keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten, sofern 

eingriffsbedingte Tötungen vermieden werden, so dass Einzelbetrachtungen nicht erforder-

lich sind (vgl. MUNLV 2010). 

Die Vorgaben der §§ 44 und 45 BNatSchG werden im Folgenden näher erläutert. 

1.2.1 Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG)  

Die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG finden sich in § 44 mit den dort dar-

gestellten Verboten. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote)  
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In § 44 Absatz 5 BNatSchG werden die Zugriffsverbote für nach § 15 BNatSchG zulässige 

Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 

BNatSchG (z.B. bei Aufstellung eines Bebauungsplans) eingeschränkt: 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts-
verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 
das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unver-
meidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absat-
zes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in 
Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sät-
ze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Die Frage, ob die ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, ist einzelfallbezogen zu prüfen. Die ökolo-

gische Funktion im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG kann ggf. auch durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sichergestellt werden.  

Für die Bewertung des Störungstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist maßgeb-

lich, ob die Störwirkungen erheblich für die Lokalpopulation der betroffenen Art sind, d.h. ob 

sie zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation führen können. 

Falls ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

eintritt, ist ein Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, um ein Vorha-

ben dennoch zulassen zu können. Demnach müssen folgende Voraussetzungen für die Er-

teilung einer Ausnahme kumulativ erfüllt sein:  

 Vorliegen von zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art,  

 Fehlen einer zumutbaren Alternative und  

 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen einer Art bzw. (Art 

des Anhangs IV FFH-RL) keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes. 

1.2.2 Begriffsdefinitionen  

Die in § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG verwendeten Begriffe werden im Folgenden unter Be-

rücksichtigung europarechtlicher Vorgaben und neuerer Gerichtsentscheidungen näher er-

läutert. 
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Tötungen von Tieren können grundsätzlich baubedingt sowie betriebsbedingt eintreten (be-

triebsbedingt z.B. bei Straßen). Unvermeidbare baubedingte Tierverluste im Zusammenhang 

mit der Beseitigung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten verstoßen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG 

bei Planungs- und Zulassungsverfahren nicht gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, solange die ökologische Funktion der betroffenen Lebens-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Demgegenüber betont das 

BVerwG u.a. im sog. „Freiberg-Urteil“ (Urteil vom 14.7.2011 – 9 A 12.10) die 

individuenbezogene Ausgestaltung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Demnach ist von einem 

Eintreten des Verbotstatbestandes bereits dann auszugehen, wenn einzelne Tiere durch 

eine Maßnahme getötet werden. Bei bestimmten Artengruppen sind Maßnahmen möglich, 

mit denen baubedingte Tötungen vollständig vermieden werden können (z.B. Vögel: Inan-

spruchnahme von Nistbereichen nur außerhalb der Brutzeit). 

Betriebsbedingte Tötungen (z.B. an Straßen) verstoßen nicht gegen das Tötungsverbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, wenn sie dem allgemeinen Lebensrisiko einer Art entsprechen, 

sehr wohl allerdings dann, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko signifikant er-

höht. Dies ist ggf. einzelfallbezogen zu prüfen.  

Bezugsgröße für die Bewertung der „Störung“ ist laut  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Lo-

kalpopulation der betroffenen Art. Störungen können grundsätzlich durch Beunruhigungen 

und Scheuchwirkungen z.B. infolge von Bewegung, Lärm oder Licht eintreten. Unter das 

Verbot fallen aber auch anlagebedingte Lebensraumbeeinträchtigungen und Störungen des 

Lebensraumverbundes, z.B. Silhouettenwirkungen von Bauwerken und Zerschneidungen 

von Leitstrukturen für Wander-/Ausbreitungsbewegungen (vgl. MUNLV 2010). Falls Störun-

gen zu einer Aufgabe von Brutplätzen, Quartieren oder sonstigen Fortpflanzungs-/Ruhestätte 

führen, ergeben sich Überschneidungen mit dem Verbotstatbestand des  § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (siehe unten). 

Verbotstatbeständlich sind Störungen, die sich erheblich auf die Lokalpopulation auswirken, 

d.h. zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art führen. Dies ist 

der Fall, wenn sie sich auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit und den Fort-

pflanzungserfolg der Arten auswirken. Die Bewertung der Erheblichkeit einer Störung hängt 

von Dauer und Zeitpunkt der Störwirkung ab, weiterhin auch von der „Empfindlichkeit“ der 

betroffenen Lokalpopulation. Empfindlichkeiten gegenüber störenden Einflüssen sind zu-

nächst arten- bzw. artengruppenbezogen sehr unterschiedlich. Weiterhin hängt die Empfind-

lichkeit einer Lokalpopulation auch von ihrer Größe und dem Verbreitungsbild ab: So führen 

Wirkungen auf kleine Restpopulationen und Vorkommen am Rand des Verbreitungsgebietes 
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eher zu erheblichen Störungen als Wirkungen auf größere Populationen in zentralen Berei-

chen des Verbreitungsraumes (vgl. MUNLV 2010). 

Als lokale Population im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann in Anlehnung an § 7 

Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG eine Gruppe von Individuen einer Art definiert werden, die eine Fort-

pflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Le-

bensraum gemeinsam bewohnen. Da Lokalpopulationen in der Praxis kaum nach populati-

onsbiologischen Kriterien definiert werden können, müssen alternativ pragmatische Kriterien 

für die Abgrenzung herangezogen werden. So können bei bestimmten Arten mit punktueller 

bzw. zerstreuter Verbreitung oder mit lokalen Dichtezentren kleinräumige Landschaftseinhei-

ten (z.B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder Schutzgebiete (NSG, Natura 

2000-Gebiet) als Lebensraum einer Lokalpopulation benannt werden. Bei Arten mit flächiger 

Verbreitung kann die Definition anhand von naturräumlichen Landschaftseinheiten erfolgen, 

hilfsweise auch anhand von Verwaltungsgrenzen (Gemeinden, Kreise) (MUNLV 2010).  

Zu den Fortpflanzungsstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gehören alle Be-

standteile des  Lebensraumes, die für die Fortpflanzung benötigt werden, z.B. Balz- und 

Paarungsplätze, Neststandorte, Eiablageplätze, Wurfbaue/-plätze, Wochenstubenquartiere 

(von Fledermäusen), Verpuppungs-/Schlupfplätze (von Libellen, Schmetterlingen) (vgl. des 

MUNLV 2008, 2010). Ruhestätten sind Bereiche, die von Tieren zum Ruhen, Schlafen oder 

bei längerer Inaktivität (z.B. Überwinterung) aufgesucht werden. Hierzu gehören Schlaf-, 

Mauser- und Rastplätze, Sonnplätze oder Winterquartiere z.B. von Fledermäusen.  

Weitere Teilhabitate wie z.B. Nahrungsräume, Flugrouten und Wanderkorridore gehören 

nicht zu den Fortpflanzungs-/Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Beeinträchti-

gungen solcher Teilhabitate können aber in bestimmten Fällen (wenn es sich um essenzielle 

Habitatelemente handelt) dazu führen, dass Lebensstätten (Brutplätze, Quartiere,…) aufge-

geben werden bzw. dass keine Reproduktion mehr erfolgen kann. Ein solcher vollständiger 

Funktionsverlust einer Fortpflanzungs-/Ruhestätte erfüllt den Schädigungstatbestand.  

Die Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist jeweils artbezogen durchzuführen.  

Dabei lassen sich grundsätzlich 2 Fälle unterscheiden, und zwar erstens bei Arten mit relativ 

kleinen Aktionsräumen (z.B. Singvogelarten mit geringen Raumansprüchen) eine Definition 

unter Einbeziehung des weiteren Umfelds des jeweiligen Niststandortes, Eiablageplatzes, 

Versteckes u.ä. (weite Auslegung) sowie zweitens bei Arten mit großem Aktionsraum die 

Beschränkung auf die als Fortpflanzungs-/Ruhestätte genutzte kleinflächige bzw. punktuelle 

Örtlichkeit (z.B. Horststandort einer Greifvogelart, Fledermausquartier) (enge Auslegung) 

(EUROPEAN COMMISSION 2007, MUNLV 2010). 
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Hinsichtlich des Schutzes von Fortpflanzungs-/Ruhestätten ist weiterhin zu beachten, dass 

eine Zerstörung einer Lebensstätte außerhalb der Nutzungszeit durch die jeweilige Art den 

Verbotstatbestand nicht erfüllt, wenn es sich um eine nicht-standorttreue Art handelt, die ihre 

Lebensstätte ständig wechselt, dass der Verbotstatbestand allerdings sehr wohl erfüllt wird, 

wenn es sich um eine standorttreue Art handelt, die die betroffene Fortpflanzungs-

/Ruhestätte regelmäßig nutzt bzw. auf die Wiederverwendung der Fortpflanzungsstätte an-

gewiesen ist und keine Ausweichmöglichkeit hat (MUNLV 2010). 

Bei der Beschädigung einer Fortpflanzungs-/Ruhestätte kann es sich um eine unmittelbare 

materielle Schädigung eines Nestes, Quartieres o.ä. oder um eine mittelbare Funktionsbe-

einträchtigung, etwa durch Veränderung abiotischer Faktoren (z.B. Veränderung des Was-

serhaushalts mit Auswirkung auf die Lebensraumeignung für eine an Feuchtgebiete gebun-

dene Tierart).  Entscheidend ist die Frage, ob durch die Wirkung die Reproduktion oder die 

Ruhemöglichkeiten beeinträchtigt werden können (MUNLV 2010). 

Die Frage der „Absichtlichkeit“ artenschutzrechtlicher Beeinträchtigungen ist durch den 

EuGH im so genannten „Caretta-Caretta-Urteil“ vom 30.01.2002, Rs. C-103/00 (siehe unter 

http://curia.europa.eu) thematisiert worden. Danach ist eine Handlung dann als absichtlich zu 

bezeichnen, wenn sie in Kenntnis aller Umstände, folglich im Bewusstsein des Vorkommens 

der geschützten Arten und der beeinträchtigenden Wirkung der Handlung vorgenommen 

wird. Eine unmittelbare Absicht des Tötens von Anhang IV – Arten oder der Störung dersel-

ben muss nicht vorhanden sein. Das Wissen um die voraussichtliche Wirkung des eigenen 

Handelns im Zusammenhang mit dem ebenfalls bekannten Vorkommen von Anhang IV – 

Arten reicht aus, um dieses als absichtlich zu bezeichnen (siehe EUROPEAN COMMISSION 

2006, 2007, Kapitel II.3.). 

1.2.3 Fazit  

Ein Vorhaben ist somit unter folgenden Voraussetzungen aus artenschutzrechtlicher Sicht 

zulässig: 

a. Es entstehen keine Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen prüfrelevanter Arten mit 

artenschutzrechtlicher Relevanz oder 

b. es entstehen Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen mit artenschutzrechtlicher Rele-

vanz, diese können aber mit Hilfe geeigneter Maßnahmen vermieden, gemindert oder 

vorgezogen funktional ausgeglichen werden, so dass die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände nicht eintreten oder  

c. es verbleiben auch bei Berücksichtigung von Maßnahmen Beeinträchtigungen, die ar-

tenschutzrechtliche  Verbotstatbestände erfüllen. Das Vorhaben erfüllt aber die in § 45 

Abs. 7 BNatSchG formulierten Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme.  
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Falls Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG eintreten und die Voraus-

setzungen für die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erfüllt sind, ist 

das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht unzulässig.  
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2. Beschreibung des Vorhabenbereiches 

2.1 Lage des Vorhabenbereiches 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten des Stadtgebietes von Wesseling im Rhein-Erft-

Kreis. Es umfasst eine Fläche von ca. 11.000 m².  Die Lage kann der nachfolgenden Abbil-

dung entnommen werden. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (M ca. 1 : 5.000). Plangrundlage: © Bez.reg. Köln, 
GEObasis.NRW. 

 

Das Plangebiet wird derzeit ackerbaulich genutzt. Es wird im Westen von der Berggeiststra-

ße begrenzt, westlich anschließend befindet sich ein Betriebsstandort der Westnetz GmbH 

mit Gebäudebestand, Zufahrten und Parkplatzflächen sowie Grün- und Abstandsflächen (vgl. 

nachfolgende Abbildung 2).  
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Im südlichen Bereich des Betriebsgeländes liegt eine mit Gehölzen bestandene, mehrere 

Meter tiefe Geländemulde. Südlich anschließend befindet sich eine mit dichter Grünland-

/Brachvegetation bewachsene Freifläche, die offenbar zeitweise als Schafweide genutzt 

wird. Entlang der Berggeiststraße verläuft eine Baumreihe (Laubhölzer, schwaches 

Baumholz). 

Im Süden schließt sich an das Plangebiet eine Freifläche an, die zum Begehungszeitpunkt 

kurzwüchsige, teils dichte, teils auch lückige Vegetation aufwies. Die Fläche wurde offenbar 

in jüngerer Vergangenheit entbuscht und gemäht. Am östlichen Rand dieser Fläche stehen 4 

Laubbäume (schwaches Baumholz), östlich anschließend zur Bebauung hin befindet sich ein 

Rückhaltebecken.  

Östlich an das Plangebiet schließt sich Wohnbebauung des Stadtteils Berzdorf (Hitzeler 

Straße) an. Die Wohngärten werden zum Plangebiet hin von Gebüschen (Brombeere), 

Laubhölzern, Thujagehölzen und dichten Hecken begrenzt. Zwischen dem Plangebiet und 

den Wohnsiedlungen befindet sich ein weiteres kleines Rückhaltebecken, randlich davon 

stockt unmittelbar an der Plangebietsgrenze ein mehrere Meter breiter Gehölzstreifen mit 

Laubhölzern (Hochstämmen, schwaches Baumholz) und dichtem Strauchunterwuchs (siehe 

Abb. 3).   

Im Norden wird das Plangebiet von einem versiegelten Fußweg begrenzt. Nördlich schließt 

sich eine Fläche mit Brachvegetation an (überwiegend dichte Grasfluren mit aufkommenden 

Brombeerbeständen, im südwestlichen Bereich Hochstaudenflur mit Waldreben-Bewuchs 

auf Aufschüttung), in die ein größeres eingeschossiges Gewerbegebäude eingelagert ist 

(vgl. Abb. 4, 5). Weiter nördlich erstrecken sich Ackerflächen. 

Die nachfolgenden Abbildungen vermitteln einen Eindruck von den Gegebenheiten im Plan-

gebiet.  
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Abbildung 2: Blick von Süden auf das Plangebiet. Links Berggeiststraße und Betriebsgelände des 
Westnetz GmbH (11.03.2016).  

 

Abbildung 3: Blick von Norden auf den Gehölzbestand an der östlichen Grenze des Plangebietes. 
Links vom Gehölz befindet sich ein Rückhaltebecken (umzäunt) (11.03.2016). 
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Abbildung 4: Blick von Nordwesten auf den Fußweg an der nördlichen Grenze des Plangebietes. 
Links Brachfläche mit Gewerbegebäude (11.03.2016). 

 

Abbildung 5: Blick von Westen auf die verbuschende Brachfläche mit Gewerbegebäude nördlich des 
Plangebietes (11.03.2016). 
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3. Vorgehensweise und Methodik 

3.1 Vorgehensweise und Fragestellung 

Mögliche artenschutzrechtlich relevante Betroffenheiten im Sinne des § 44 BNatSchG wer-

den in folgenden Schritten geprüft:  

 In einem ersten Schritt werden diejenigen prüfrelevanten Arten ermittelt, die im Wir-

kungsbereich des Vorhabens vorkommen könnten. Dies erfolgt unter Zugrundelegung 

der im Informationssystem der Naturschutzverwaltung (LANUV 2014a) abrufbaren 

Messtischblatt- (MTB-) bezogenen Zusammenstellung planungsrelevanter Arten und der 

Lebensraumsituation im Bereich bzw. im Umfeld des Vorhabens. 

 Für die potenziell vorkommenden prüfrelevanten Arten erfolgt eine Einschätzung, ob 

vorhabenbedingte Wirkfaktoren zur Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-

de führen können.  

 Für planungsrelevante Arten, bei denen ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestandes nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine vertiefende Prüfung, ggf. un-

ter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen sowie vorgezoge-

nen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen).  

3.2 Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten  

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG sind die Arten des 

Anhangs IV der FFH-RL sowie die wildlebenden Vogelarten. Sind andere besonders ge-

schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorha-

bens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

3.3 Methodik und Datengrundlagen  

Die Ermittlung der prüfrelevanten Arten erfolgt im vorliegenden Beitrag anhand einer Poten-

zialeinschätzung. Auf Grundlage der Aufstellung planungsrelevanter Arten des LANUV 

(2014b) für den Quadranten 4 des Messtischblattes (MTB) 5107 Brühl, in dem der Vorha-

bensbereich liegt, sowie einer Erfassung der Lebensraumsituation im Wirkungsbereich des 

Vorhabens wird ermittelt, welche planungsrelevanten Arten im Betrachtungsgebiet vorkom-

men könnten.  

Eine Erfassung der Lebensraumsituation (Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet und 

Umgebung) erfolgte im Rahmen einer Ortsbegehung am 11.03.2016.  
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Außerdem wurde geprüft, ob in der Landschaftsinformationssammlung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (@LINFOS, LANUV 2015) Meldungen planungsrelevanter Arten für den 

Vorhabenbereich und die Umgebung verzeichnet sind.  

In die Betrachtung einbezogen werden weiterhin nicht gefährdete, verbreitete Vogelarten, die 

in der Artenschutzprüfung nach § 44 BNatSchG grundsätzlich zu berücksichtigen sind, aber 

nicht zu den planungsrelevanten Arten nach KIEL (2005) gehören. Diese werden summarisch 

abgehandelt, eine einzelartbezogene Prüfung erfolgt nicht. 
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4. Beschreibung des Vorhabens und seiner Auswirkungen  

Im Plangebiet ist die Errichtung eines Verbrauchermarktes geplant. Hierbei wird von einer 

weitgehenden Inanspruchnahme des Plangebietes durch Gebäude, Zufahrten. Parkplätze 

und evtl. durch Grün- und Abstandsflächen sowie von nutzungstypischen betriebsbedingten 

Wirkungen wie z.B. einer verstärkten Frequentierung und einem erhöhten Verkehrsaufkom-

men (Lieferverkehr, Kunden) ausgegangen (siehe unten).  

Im nächsten Kapitel erfolgt eine allgemeine Darstellung von Wirkfaktoren, die mit dem Vor-

haben verbunden sein könnten und theoretisch zu Auswirkungen auf Vorkommen bzw. Le-

bensräume artenschutzrechtlich relevanter Arten führen können. Die konkrete Konfliktanaly-

se für im Betrachtungsraum potenziell vorkommende Arten erfolgt in Kapitel 6.  

4.1 Baubedingte Wirkungen  

Hierzu gehören Wirkfaktoren, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Baumaß-

nahmen auftreten.  

 Flächenbeanspruchung 

Durch baubedingte Flächenbeanspruchungen, z.B. Nutzungen als Baustreifen, Bau-, La-

ger- oder Rangierflächen kann es zu Zerstörungen oder Beeinträchtigungen von Lebens-

räumen über die anlagebedingt (durch die Bebauung) beanspruchten Flächen hinaus 

kommen. Diese Nutzungen bzw. Eingriffe sind zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf 

die Baustellenbereiche beschränkt. Grundsätzlich ist eine Wiederherstellung betroffener 

Biotop- und Nutzungsstrukturen möglich.  

 Stoffeinträge 

Die Bautätigkeit ist mit Erdbewegungen verbunden. In bestimmten Fällen kann es in die-

sem Zusammenhang zu Veränderungen von Lebensräumen im Umfeld der Baustellen 

durch Einträge von Nährstoffen kommen (Ruderalisierung).  

Im vorliegenden Fall sind derartige Veränderungen auf größerer Fläche nicht zu erwar-

ten, da im Bereich bzw. im Umfeld des Vorhabenbereiches keine diesbezüglich empfind-

lichen Lebensräume vorkommen. Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen über 

diesen Wirkfaktor treten daher nicht ein. 

 Baubedingte akustische und optische Störwirkungen 

Die Bautätigkeit ist mit Maschinenbetrieb und daraus resultierenden Lärmemissionen 

verbunden, weiterhin mit visuellen Störwirkungen auf Lebensräume bzw. bestimmte emp-

findliche Arten im Umfeld der Baustelle, durch Fahrzeuge und Maschinen sowie die An-

wesenheit von Baupersonal. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen von Vorkommen 
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störempfindlicher Arten im Umfeld der Baustelle kommen. Diese Wirkungen sind zeitlich 

auf die Bauphase beschränkt. Bei der Bewertung der Beeinträchtigungen sind die vor-

handenen Vorbelastungen (hier v.a. durch direkt benachbarte Wohngebiete, ortsnahe 

Erholung, gewerbliche Nutzungen sowie Straßenverkehr) zu beachten.  

 Unmittelbare Gefährdung von Individuen  

Bei Eingriffen in die Vegetation können Tiere getötet und verletzt oder deren Entwick-

lungsstadien zerstört werden. Dieses Risiko betrifft Entwicklungsstadien wie z.B. Vogel-

eier, weiterhin Individuen, die nicht aus dem Eingriffsbereich flüchten können, z.B. Jung-

vögel in Nestern sowie Individuen von nicht flugfähigen Arten bzw. Artengruppen wie z.B. 

Reptilien oder Amphibien. 

Weiterhin zu beachten sind mögliche Tötungsrisiken durch mit den Baumaßnahmen ein-

hergehende Fahrzeugbewegungen. Die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sind i.d.R. zu 

gering, um zu einem direkten Kollisionsrisiko für flugfähige Tiere (Fledermäuse und Vö-

gel) zu führen. Eine mögliche Betroffenheit besteht allenfalls für Individuen von nicht flug-

fähigen Arten (z.B. Reptilien, Amphibien), die sich in den Baustellenbereichen aufhalten. 

 

4.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen  

 Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust 

Anlagebedingte Flächenbeanspruchungen sind generell mit einem dauerhaften Verlust 

von Vegetationsflächen bzw. -strukturen mit ihren Lebensraumfunktionen für Tiere ver-

bunden.  

Im vorliegenden Fall kommt es zu anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen einer 

Ackerfläche. An der Straße und dem Fußweg randlich der Ackerfläche verlaufen Streifen 

mit Saumvegetation, die ebenfalls von Flächeninanspruchnahme betroffen sein dürften. 

Es ist von einem weitgehenden Verlust der Vegetationsflächen im Plangebiet auszuge-

hen.  

 Anlage- und betriebsbedingte akustische und optische Störwirkungen 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche liegt zwischen Wohnbebauung im Osten und 

Versorgungs-/Gewerbestandorten im Westen und Norden. An der Nordgrenze verläuft 

ein Fußweg, der regelmäßig durch Erholungssuchende frequentiert wird. Die Fläche un-

terliegt bereits siedlungstypischen Störwirkungen. Vorkommen besonders störempfindli-

cher Arten sind daher von vorneherein nicht zu erwarten. Störungsbedingte Auswirkun-

gen auf artenschutzrechtlich relevante Arten können sich allenfalls dann ergeben, wenn 
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die geplante Bebauung und Nutzung in bestimmten Bereichen zu einer Verstärkung von 

Störbelastungen gegenüber dem aktuellen Zustand führt.  

 Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und –verbund 

Beeinträchtigung von Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten z.B. auf, wenn funk-

tionale Zusammenhänge von Lebensräumen gestört werden (z.B. Trennung von Brut- 

und Nahrungsräumen einer Tierart, Verlust wichtiger Teilhabitate, z.B. Nahrungsräume), 

wenn Tierwanderwege unterbrochen oder miteinander in Kontakt stehende Teilpopulati-

onen durch ein Vorhaben voneinander getrennt werden (Barriereeffekte). Dies kann z.B. 

Fledermausarten betreffen, etwa wenn Eingriffe in Leitstrukturen für Flüge zwischen 

Quartieren und Nahrungsgebieten erfolgen oder auch Amphibien, wenn Teilhabitate (z.B. 

Landlebensräume im Umfeld von Gewässern) oder Wanderkorridore von Eingriffen be-

troffen sind. 

 Unmittelbare Gefährdung von Individuen  

Eine unmittelbare Gefährdung von Individuen geschützter Arten könnte unter Umständen 

betriebsbedingt eintreten, etwa im Zusammenhang mit der verstärkten Frequentierung 

von Zuwegungen durch KFZ und LKW. Mögliche Betroffenheiten können diesbezüglich 

für Arten mit bodengebundener Lebensweise (z.B. Amphibien) entstehen, für flugfähige 

Arten wie Vögel und Fledermäuse besteht in der Regel bei geringen Fahrgeschwindigkei-

ten (unter 50 km/h) kein nennenswertes Konfliktpotenzial.  
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5. Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten  

Im ersten Schritt wird geprüft, welche für die Artenschutzprüfung nach § 44 BNatSchG rele-

vanten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, wildlebende Vogelarten) im Wirkungsbe-

reich des Vorhabens theoretisch vorkommen könnten.  

Auf Grundlage der im Informationssystem der Naturschutzverwaltung (LANUV 2014) abruf-

baren Messtischblatt- (MTB-) bezogenen Zusammenstellung planungsrelevanter Arten und 

der Lebensraumsituation im Bereich bzw. im Umfeld des Vorhabens lassen sich Vorkommen 

dieser Arten abschätzen.  

Im Fundortkataster in der Landschaftsinformationssammlung des Landes NRW (@LINFOS, 

LANUV 2015) sind keine Punktnachweise planungsrelevanter Arten im Plangebiet und dem 

direkten Umfeld verzeichnet. Für die weitere Umgebung des Plangebietes sind folgende Ar-

ten angegeben:  

 Ca. 250 m nordwestlich des Plangebietes: planungsrelevante Amphibienarten: 

Wechselkröte, Kreuzkröte. Datum: 1998. Die Ortsbezeichnung für den Nachweis lau-

tet „Kiesgrube südlich Meschenich“. Bei dem Bereich, in dem der in der @LINFOS 

dargestellte Fundpunkt liegt, handelt es sich aktuell um eine Grünlandfläche. 

 Ca. 500 m südwestlich des Plangebietes: Biotopkataster-Fläche BK 5107-40 „Ehe-

malige Kiesgrube südlich der Godorfer Burg“. Planungsrelevante Vogelarten: Fluss-

regenpfeifer, Steinschmätzer (Gastvögel), planungsrelevante Amphibienart: Wech-

selkröte. Datum: 1998.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die planungsrelevanten Arten zusammengestellt, die im 

Quadranten 4 des MTB 5107 Brühl nachgewiesen sind (Auflistung der erweiterten Auswahl 

für die Lebensraumtypen, die im Plangebiet und der nahen Umgebung vorkommen: Kleinge-

hölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Säume, Hochstaudenfluren, Gärten, Parkanla-

gen, Siedlungsbrachen, Gebäude, Fettwiesen und -weiden, Stillgewässer). 
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Tabelle 1: planungsrelevante Arten MTB 5107_4 (Lebensraumtyp-bezogene Auswahl) LANUV (2014) 
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5.1 Europäische Vogelarten 

5.1.1 Nicht planungsrelevante Vogelarten  

Für die Prüfung nach § 44 BNatSchG sind grundsätzlich alle wildlebende Vogelarten rele-

vant. Weit verbreitete und ungefährdete Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszu-

stand und einer großen Anpassungsfähigkeit werden aber nicht als „planungsrelevant“ im 

Sinne von KIEL (2005) eingestuft. Bei diesen Arten wird davon ausgegangen, dass im Regel-

fall keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten. Daher ist keine einzelart-

bezogene Betrachtung erforderlich. Das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist aber auch 

für diese Arten in der ASP in geeigneter Weise zu dokumentieren (MUNLV 2010). Außerdem 

gilt auch für diese Arten das Verbot eingriffsbedingter Tötungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. 

Im Vorhabenbereich und der direkten Umgebung kommen folgende Lebensraumtypen vor, 

die von bau-/anlagebedingten Eingriffen betroffen sein könnten: Kleingehölze, Bäume, Ge-

büsche, Hecken, Säume, Hochstaudenfluren, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Fettwiesen 

und -weiden.  

In diesen Bereichen sind Brutvorkommen folgender nicht-planungsrelevanter Vogelarten 

theoretisch möglich: 

 Amsel, Bluthänfling, Buchfink, Dorngrasmücke, Goldammer, Grünfink, Heckenbraunelle, 

Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Stieglitz, Zilpzalp. 

5.1.2 Planungsrelevante Vogelarten  

In der nachfolgenden Tabelle sind die planungsrelevanten Vogelarten zusammengestellt, die 

laut LANUV (2014) im Quadranten 4 des MTB 5107 Brühl, in dem der Vorhabenbereich liegt, 

vorkommen (Auswahl der Arten erfolgt für die im Plangebiet und Umgebung vorkommenden 

Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Säume, Hochstauden-

fluren, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude, Fettwiesen und -weiden, Stillge-

wässer). Für diese Arten erfolgt anhand der konkreten Lebensraumsituation eine Einschät-

zung, ob sie im Wirkungsbereich des Vorhabens vorkommen könnten oder nicht. 

Wie der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann, können von den insgesamt 36 für 

den MTB-Quadranten gelisteten planungsrelevanten Vogelarten 10 für den Betrachtungs-

raum als potenziell vorkommend eingestuft werden. Eine dieser Arten wird als potenzieller 

Brutvogel im Umfeld des Vorhabengebiets betrachtet (Mehlschwalbe, möglicher Brutvogeln 

an Gebäuden im Umfeld des Plangebietes), die übrigen 9 Arten als mögliche Gastvögel auch 

in der Umgebung (Nahrungsgäste).  
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Tabelle 2: Einschätzung des Vorkommens der für den MTB-Quadranten angegebenen planungsrele-
vanten Vogelarten im Betrachtungsraum. Status: pB = potenzieller Brutvogel, pN = potenzieller 
Nahrungsgast RL NW: Rote-Liste-Status in Nordrhein-Westfalen nach SUDMANN et al. (2008); RL 
NB: Rote-Liste-Status in der Region Niederrheinische Bucht nach SUDMANN et al. (2008); RL D: 
Rote-Liste-Status in Deutschland nach SÜDBECK et al. (2007). Kategorien: 0 = ausgestorben oder 
verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, R = 
durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet, S = von Naturschutzmaßnahmen abhängig, * = un-
gefährdet. Schutz: § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt; Rot hinterlegt: Vorkommen 
nicht zu erwarten bzw. ausgeschlossen. Grün hinterlegt: Vorkommen als Brutvogel theoretisch 
denkbar (potenziell vorkommende Art). Gelb hinterlegt: Potenzielles Vorkommen nur als Gastvo-
gel denkbar. 

Deutscher Name 
wissenschaftl. Name 

Sta-
tus 

RL 
NW 

RL
NB 

RL 
D 

Schutz 
Vorkommen im Wirkungsbereich des Vorha-
bens 

       

Baumfalke 

Falco subbuteo   
-- 3 2 3 §§ 

Brut in Wäldern, Feldgehölzen, Baumreihen, Nah-
rungssuche in strukturreichen offenen Lebensräu-
men, v.a. an Gewässern.. Im Betrachtungsgebiet 
keine Brut, keine attraktiven Nahrungshabitate. 

Baumpieper 

Anthus trivialis  
-- 3 2 V § 

Art besiedelt offene und halboffene Lebensräume 
mit höheren Gehölzen als Singwarten und einer 
strukturreichen Krautschicht; im Betrachtungsraum 
keine geeigneten Lebensräume. 

Eisvogel 

Alcedo atthis 
-- * 3S * §§ 

Art besiedelt Gewässer mit Steilwänden, im Be-
trachtungsraum keine geeigneten Lebensräume. 

Feldlerche 

Alauda arvensis 
-- 3S 3 3 § 

Art besiedelt Offenland in größerer Entfernung zu 
Vertikalstrukturen, Plangebiet und angrenzende 
Bereiche sind  aufgrund der Bebauung im Umfeld 
nicht als Brutlebensraum geeignet. 

Feldsperling 

Passer montanus  
pN 3 2  V § 

Brutvogel in Höhlenbäumen und Nistkästen, Nah-
rungsgast v.a. in Krautfluren (Sämereien), im Be-
trachtungsgebiet nicht als Brutvogel zu erwarten, 
Auftreten als Nahrungsgast in Säumen, Brachflä-
chen denkbar. 

Flussregenpfeifer 

Charadrius dubius  
-- 3 2 * §§ 

Art brütet auf vegetationsarmen offenen Flächen, 
z.B. Abbauflächen, Industriebrachen. im Betrach-
tungsraum keine geeigneten Lebensräume. 

Gänsesäger 

Mergus merganser  
-- -  - 2 § 

Rastvogel auf Flüssen, größeren Stillgewässern.  
Kein Vorkommen im Vorhabensbereich. 

Graureiher 

Ardea cinerea  
-- * * * § 

Brut in Baumbeständen an größeren Gewässern, 
Nahrungsgast an Gewässern aller Art, auch in der 
offenen Feldflur. Auftreten im Betrachtungsraum 
nicht zu erwarten.  

Habicht 

Accipiter gentilis 
-- V * * §§ 

keine störungsarmen Baumbestände als mögl. 
Brutstandorte, Eignung als Nahrungshabitat gering, 
kein Vorkommen zu erwarten. 

Kiebitz 

Vanellus vanellus  
-- 3S 2S 2 §§ 

Art besiedelt Offenland in größerer Entfernung zu 
Vertikalstrukturen, Plangebiet und angrenzende 
Bereiche sind  aufgrund nahegelegener Bebauung 
nicht als Brutlebensraum geeignet 

Kleinspecht 

Dryobates minor  
-- 3 3 V § 

Brutvogel besiedelt Wälder und größere Baumbe-
stände (mit Weichhölzern bzw. Altholz, Totholz), im 
Betrachtungsraum keine geeigneten Lebensräume.  
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Deutscher Name 
wissenschaftl. Name 

Sta-
tus 

RL 
NW 

RL
NB 

RL 
D 

Schutz 
Vorkommen im Wirkungsbereich des Vorha-
bens 

       
Krickente 

Anas crecca  
-- 3S 1S 3 § 

Art rastet auf größeren Gewässern (Teichen, 
Seen,…), im Betrachtungsraum keine geeigneten 
Lebensräume. 

Löffelente 

Anas clypeata  
-- 2S 1 3 § 

Art rastet auf größeren Gewässern (Teichen, 
Seen,…), im Betrachtungsraum keine geeigneten 
Lebensräume. 

Mäusebussard  

Buteo buteo 
pN * * * §§ 

Keine Horste im Betrachtungsgebiet, aber Auftreten 
als Nahrungsgast denkbar. 

Mehlschwalbe 

Delichon urbica  
pN 3S 3  V § 

Bruten in Wohnsiedlungen im Umfeld des Plange-
bietes denkbar, Auftreten als Nahrungsgast im 
Plangebiet und angrenzendem Offenland denkbar. 

Rauchschwalbe 

Hirundo rustica  
pN 3S 3  V § 

im Plangebiet und nahen Umfeld keine pot. Brut-
standorte (Bauernhöfe), aber Auftreten als Nah-
rungsgast denkbar. 

Rebhuhn 

Perdix perdix  
-- 3S 2S 2 § 

Art der offenen Feldflur. Im Plangebiet und angren-
zenden Flächen kein Vorkommen zu erwarten, 
aufgrund der Ortsnähe und ständiger  Störwirkun-
gen durch Erholungsnutzung (u.a. Hunde). 

Schellente 

Bucephala clangula 
-- - - - § 

Art rastet auf größeren Gewässern (Flüssen, 
Seen,…), im Betrachtungsraum keine geeigneten 
Lebensräume. 

Schleiereule 

Tyto alba 
pN *S VS * §§ 

Brutvogel auf Dachböden, in Scheunen, Kirchtür-
men, Nahrungssuche im Offenland. Bruten im 
weiteren Umfeld des Plangebietes nicht auszu-
schließen, Auftreten als Nahrungsgast denkbar. 

Sperber 

Accipiter nisus 
pN * V * §§ 

keine deckungsreichen Baumbestände als mögl. 
Brutstandorte, gelegentl. Auftreten als Nahrungs-
gast im Ortsrandbereich denkbar. 

Steinkauz 

Athene noctua  
-- 3S 2 2 §§ 

Brut in Baumhöhlen oder Nistkästen in offenen, 
grünlandreichen Landschaften. Im Vorhabensbe-
reich und Umgebung keine geeigneten Lebens-
räume.  

Sturmmöwe 

Larus canus 
pN * *S  * § 

Brutvogel auf Inseln in größeren Gewässern, wei-
terhin auf techn. Bauwerken, Hallendächern etc. 
Nahrungssuche auf landwirtschaftlichen Flächen. 
Im Plangebiet pot. Nahrungsgast.  

Tafelente 

Aythya ferina 
-- 3 - - § 

Art rastet auf größeren Gewässern (Flüssen, 
Seen,…), im Betrachtungsraum keine geeigneten 
Lebensräume. 

Teichrohrsänger 

Acrocephalus palustris 
-- * V * § keine Röhrichte als mögl. Brutstandorte vorhanden.  

Turmfalke 

Falco tinnunculus 
pN VS VS * §§ 

Brut an Bauwerken oder in Baumbeständen (Krä-
hennestern), Nahrungssuche in Offenland. Keine 
Horste im Betrachtungsgebiet, aber Auftreten als 
Nahrungsgast denkbar. 

Uferschwalbe 

Riparia  riparia  
pN VS V V §§ 

Brutvogel in Steilwänden, z.B. in Abgrabungen. 
Nahrungssuche im Offenland, auch in größerer 
Entfernung zum Brutplatz. Im Betrachtungsraum 
Auftreten als Nahrungsgast denkbar (in der weite-
ren Umgebung befinden sich Kiesgruben)  
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Deutscher Name 
wissenschaftl. Name 

Sta-
tus 

RL 
NW 

RL
NB 

RL 
D 

Schutz 
Vorkommen im Wirkungsbereich des Vorha-
bens 

       

Wachtel 

Coturnix coturnix  
-- 2S 2S * § 

Art besiedelt Offenland in größerer Entfernung zu 
Vertikalstrukturen, Plangebiet und angrenzende 
Bereiche sind  aufgrund der Bebauung im Umfeld 
nicht als Brutlebensraum geeignet. 

Waldkauz 

Strix aluco 
-- * * * §§ 

Im Plangebiet , im nahen u. weiteren Umfeld  keine 
Baumbestände mit Höhlen als potenzielle Brut-
standorte, daher kein Vorkommen zu erwarten. 

Waldohreule 

Asio otus 
-- 3 3 * §§ 

Brut in dichten Baumbeständen wie z.B. Fichten.  
Im Vorhabensbereich und Umgebung keine geeig-
neten Brutstandorte, Vorkommen nicht zu erwarten.   

Waldschnepfe 

Scolopax rusticola  
-- 3 D V § 

Waldvogel,  im Betrachtungsraum keine geeigneten 
Lebensräume.  

Waldwasserläufer 

Tringa ochropus 
-- - - * §§ 

Durchzügler auf Flächwasserzonen, Schlammflä-
chen an Still-, Fließgewässern. Im Betrachtungs-
raum keine geeigneten Rasthabitate 

Wanderfalke 

Falco peregrinus   
pN *S *S * §§ 

Brut an hohen Bauwerken (Kirchtürmen,  Schorn-
steinen u.a.), Nahrungssuche in Siedlungen, im 
Offenland etc.. Keine Horste im Betrachtungsge-
biet, aber Auftreten als Nahrungsgast denkbar. 

Wasserralle  

Rallus aquaticus  
-- 3 3 V § 

Brutvogel in Verlandungszonen von Stillgewässern, 
auch an Gräben. Im Betrachtungsraum keine  
geeigneten Lebensräume. 

Wespenbussard 

Pernis apivorus 
-- 2 2 V §§ 

Brutvogel in strukturreichen Landschaften, Wäl-
dern. Nahrungssuche an Waldrändern, Lichtungen, 
auf Grünland mit Vorkommen von Faltenwespen. 
Auftreten im Betrachtungsraum nicht zu erwarten.   

Zwergsäger 

Mergellus albellus   
-- -  - - § 

Rastvogel auf Flüssen, größeren Stillgewässern.  
Kein Vorkommen im Vorhabensbereich. 

Zwergtaucher 

Tachybaptus ruficollis 
-- * * * § 

Brutvogel an vegetationsreichen Gewässern, im 
Betrachtungsraum keine geeigneten Lebensräume. 

 

 

5.2 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Im Informationssystem des LANUV (2014) sind für den Quadranten 4 des MTB 5107 Brühl 

eine Säugetierart (Großes Mausohr) und eine Amphibienart (Wechselkröte) aufgeführt.  

Es ist davon auszugehen, dass im Betrachtungsraum weiterhin die in Siedlungsgebieten 

bzw. siedlungsnahen Lebensräumen verbreitete und häufige Fledermausart Zwergfleder-

maus auftritt. Theoretisch denkbar ist ein zumindest sporadisches Auftreten weiterer Fleder-

mausarten.   

Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse finden sich im direkten Umfeld des Plangebietes 

ausschließlich an Gebäuden. Der Baumbestand im östlichen Randbereich des Plangebietes 

und an der Berggeiststraße weist keinerlei Spalten oder Höhlen auf. Das Plangebiet, hier 
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insbesondere die Randbereiche an der Bebauung, könnte von Arten wie der Zwergfleder-

maus als Nahrungsraum genutzt werden.  

Für die im MTB vorkommende planungsrelevante Amphibienart Wechselkröte stehen im Be-

reich bzw. im Umfeld des Plangebietes keine geeigneten Lebensräume zur Verfügung. Auf 

dem Betriebsgelände der Westnetz GmbH liegt eine Geländemulde, die zeitweise Wasser 

führen könnte. Die Uferböschungen sind durch dichten Gehölzaufwuchs geprägt, im Umfeld 

der Mulde befinden sich intensiv gepflegte Grünflächen und weiter südlich dicht bewachse-

nes Grünland. Die Habitatansprüche der Wechselkröte (größere Tümpel und kleinere Abgra-

bungsgewässer mit sonnenexponierten Flachwasserzonen als Laichgewässer in Kombinati-

on mit offenen, sonnenexponierten, trockenwarmen Habitaten mit grabfähigen Böden, z.B. 

Ruderal- und Brachflächen in frühen Sukzessionsstadien als Sommerhabitate) sind nicht 

erfüllt. Dies gilt ebenso für die planungsrelevante Amphibienart Kreuzkröte, die nicht in der 

MTB-bezogenen Auflistung enthalten ist, aber im Fundortkataster (@LINFOS 2015, Nach-

weis 1998 nordwestlich des Plangebietes, siehe oben). 

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind für den Betrachtungsraum nicht zu 

erwarten. 

Tabelle 3: Einschätzung des Vorkommens der für den MTB-Quadranten angegebenen Arten des 
Anhangs IV FFH-RL im Betrachtungsraum (ergänzt). RL NW: Rote-Liste-Status in Nordrhein-
Westfalen nach MEINIG et al. (2011), RL TL Rote-Liste-Status im Tiefland in NRW nach MEINIG et 
al. (2011), RL D: Rote-Liste-Status in Deutschland nach MEINIG et al. (2009). Kategorie: * = unge-
fährdet. G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes Schutz: § = besonders geschützt, §§ = streng 
geschützt; Anh. IV = Art des Anhangs IV der FFH-RL. Rot hinterlegt: Vorkommen nicht zu erwar-
ten bzw. ausgeschlossen. Grün hinterlegt: Vorkommen theoretisch denkbar. Gelb hinterlegt: Po-
tenzielles Vorkommen denkbar, aber nicht mit  

Deutscher Name 
wissenschaftl. Name 

RL 
NW 

RL 
TL 

RL 
D 

Schutz 
Vorkommen im möglichen Wirkungsbereich des 
Vorhabens 

      

Großes Mausohr 

Myotis myotis   
2 2 V §§, IV 

 Vorkommen v.a. in waldreichen Landschaften. Wo-
chenstubenquartiere in Gebäuden, Einzelindividuen 
auch in Baumhöhlen. Nahrungssuche v.a. in Wäldern. 
Im Betrachtungsraum kein Auftreten zu erwarten. 

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 
* * * §§, IV 

Gebäudefledermaus, Quartiere im Siedlungsbereich, 
Nahrungssuche in Siedlungen, an Ortsrändern, in Wäl-
dern, im Kulturland.   

Quartiere in Gebäuden im Umfeld des Plangebietes 
denkbar. Auf der Vorhabenfläche Auftreten als Nah-
rungsgast zu erwarten. 

Wechselkröte 

Bufo viridis  
2 2 3 §§, IV 

Art besiedelt Abgrabungsflächen, Heidelandschaften, 
Truppenübungsplätze, Bördelandschaften. Reproduktion 
in besonnten Gewässern mit Flachwasserzonen, Land-
habitate in offenen, sonnenexponierten, trockenwarmen 
Habitate mit grabfähigen Böden.  

Im Vorhabensbereich und naher Umgebung keine ge-
eigneten Lebensräume. 
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6. Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Auf Grundlage der Erkenntnisse zu möglichen Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter 

Arten im Vorhabenbereich bzw. dessen Umfeld erfolgt eine Prognose möglicher Auswirkun-

gen des Vorhabens auf Individuen bzw. Lebensräume dieser Arten und eine Bewertung die-

ser Wirkungen im Hinblick auf die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (siehe 

6.2).  

Dabei werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Lebensraumverlusten, 

Individuenverlusten und Störwirkungen in die Betrachtung einbezogen. Diese Maßnahmen 

sind im nachfolgenden Kapitel 6.1 zusammengestellt.  

Weiterhin werden bei Bedarf Maßnahmen benannt, mit denen mögliche artenschutzrechtlich 

relevante Lebensraumverluste vorgezogen funktional ausgeglichen werden können (CEF-

Maßnahmen). Diese Maßnahmen sind nur dann erforderlich, wenn es durch das Vorhaben 

zu Zerstörungen bzw. Funktionsverlusten von Fortpflanzungs-/Ruhestätten planungsrelevan-

ter Arten kommt. 

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung artenschutzrelevanter 
Beeinträchtigungen  

Bei der Realisierung des Vorhabens sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen, um di-

rekte Gefährdungen, Lebensraumverluste und Störungen artenschutzrechtlich relevanter  

Arten zu vermeiden bzw. zu reduzieren:  

 V1 Minimierung baubedingter Flächeninanspruchnahmen 

Baubedingte Flächeninanspruchnahmen (z.B. Anlage und Nutzung von Baustellenzu-

fahrten, Lagerflächen, Stellflächen für Baumaschinen), die über das Plangebiet hinaus-

gehen, sollten generell auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Sofern 

möglich, sollte insbesondere eine Inanspruchnahme von Gehölzen (Baum-, 

Gebüschbeständen) vermieden werden.  

 V2 Zeitliche Beschränkung der Eingriffe in Gebüsche, Gehölze und Brachflächen, alter-

nativ ökologische Baubegleitung 

Sofern es vorhabenbedingt zur Inanspruchnahme von Flächen mit Gebüschen, Bäumen 

oder brachgefallener Vegetation kommt, ist diese außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit 

wildlebender Vogelarten (Zeitraum für Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausflie-

gen der Jungtiere, 1. März bis 30. September) durchzuführen. Mit der Ausschlusszeit 

lassen sich vorhabenbedingte Verluste von Individuen sowie Beschädigungen oder Zer-

störungen von Nestern und Eiern brütender Vögel vermeiden. 
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Falls vorhabenbedingte Eingriffe in Gehölze innerhalb der Brutzeit wildlebender Vogelar-

ten vorgesehen sind, sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 

Individuenverlusten bzw. Zerstörungen von Nestern und Eiern brütender Vögel vorzuse-

hen, z.B. eine ökologische Baubegleitung, die sicherstellt, dass Brutvorkommen recht-

zeitig identifiziert und geschützt werden können. 

Die Maßnahmen sind erforderlich, um das Eintreten des Verbotstatbestands des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefährdung von Individuen, Entwicklungsstadien) 

sowie des Artikels 5 der Vogelschutzrichtlinie für wildlebende Vogelarten zu vermeiden. 

Die Inanspruchnahme der vegetationsfreien Ackerfläche ist möglich, da hier nicht mit 

Brutvorkommen wildlebender Vogelarten zu rechnen ist.  

 

6.2 Mögliche Betroffenheiten prüfrelevanter Arten und Bewertung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Im Folgenden wird geprüft, ob die für den Betrachtungsraum als potenziell vorkommend ein-

gestuften geschützten Tierarten von Beeinträchtigungen durch das geplanten Vorhaben be-

troffen sein könnten und ob diese Beeinträchtigungen zur Erfüllung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG führen könn-

ten. Dabei werden die in Kapitel 6 benannten Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. 

6.3.1 Europäische Vogelarten  

Nicht-planungsrelevante Vogelarten 

Für die im Betrachtungsraum potenziell vorkommenden nicht-planungsrelevanten Vogelarten 

(siehe Kapitel 5.1.1) kann ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände von vor-

neherein ausgeschlossen werden, wenn Maßnahmen zur Vermeidung eingriffsbedingter 

Gefährdungen von Individuen und Entwicklungsstadien vorgesehen werden (z.B. Aus-

schlusszeit für Eingriffe in Vegetationsflächen und –strukturen, siehe 6.1). Mit diesen Maß-

nahmen können Tötungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden werden. 

Erhebliche Störungen der Lokalpopulationen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind 

für die nicht-planungsrelevanten Arten ausgeschlossen. Vorhabenbedingte Störwirkungen 

sind zwar für einige Arten dieser Gruppe auf individueller Ebene (d.h. für einzelne als Brut-

vögel oder Gastvögel auftretende Individuen) denkbar. Die Störwirkungen betreffen aller-

dings nur sehr geringe Anteile der jeweiligen Verbreitungsräume der Lokalpopulationen. Auf-

grund der weiten Verbreitung und geringen Spezialisierung dieser Arten sowie angesichts 
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des günstigen Erhaltungszustandes der jeweiligen Lokalpopulationen wird sich als Folge 

dieser Störung der Erhaltungszustand der Lokalpopulationen nicht verschlechtern. 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten im Sinne des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG mit Auswirkungen auf die ökologische Funktion tritt ebenfalls nicht 

ein. Vorhabenbedingte Inanspruchnahmen von gerade stattfindenden Bruten können mit der 

Vermeidungsmaßnahme V2 ausgeschlossen werden. Die Räumung von Vegetation und 

Gehölzen kann aber mit Inanspruchnahmen einzelner Brutplätze außerhalb der Brutzeit ver-

bunden sein. Aufgrund vorhandener Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung ist von einem 

Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang auszugehen, da die Arten 

weit verbreitet und wenig spezialisiert in ihren Lebensraumansprüchen sind (vgl. MUNLV 

2010).  

Planungsrelevante Vogelarten 

Wie aus Tabelle 2 in Kapitel 5.1.2 entnommen werden kann, sind im Betrachtungsraum 

(Plangebiet und nahes Umfeld) 10 planungsrelevante Vogelarten als potenziell vorkommend 

einzustufen. Die Wirkungen des geplanten Vorhabens sind für diese Arten wie folgt zu be-

werten:  

Mehlschwalbe (Delichon urbica) - möglicher Brutvogel  

Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Brutvorkommen sind an Gebäuden im Umfeld des Plangebietes nicht auszuschließen. Diese 

Gebäude sind nicht von Eingriffen betroffen, daher kommt es nicht zu Gefährdungen von 

Entwicklungsstadien oder Jungvögeln. 

Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Die Mehlschwalbe ist als Kulturfolger nicht empfindlich gegenüber siedlungstypischen Nut-

zungen oder sonstigen Aktivitäten (Straßenverkehr, Bauaktivitäten) im Umfeld der Brutplät-

ze. Falls die Art an Gebäuden im Umfeld des Plangebietes brütet, sind keine Beeinträchti-

gungen durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Störungen zu erwarten.  

Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 

Brutvorkommen sind an Gebäuden im Umfeld des Plangebietes nicht auszuschließen. Diese 

Gebäude sind nicht von Eingriffen betroffen, daher kommt es nicht zu direkten Zerstörungen 

oder Beschädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Auf der Vorhabensfläche könnte die Mehlschwalbe als Nahrungsgast auftreten. Die Flächen-

inanspruchnahme betrifft aber nur geringe Anteile von möglichen Nahrungsräumen für evtl. 

im Umfeld ansässige Brutvorkommen der Art. Offenlandflächen mit einer vergleichbaren 
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Eignung bleiben südlich und nördlich des Plangebietes großflächig verfügbar. Somit kommt 

es nicht zu indirekten Beeinträchtigungen oder Funktionsverlusten von Fortpflanzungs-

/Ruhestätten. 

Feldsperling (Passer montanus), Mäusebussard (Buteo buteo), Rauchschwalbe 

(Hirundo rustica), Schleiereule (Tyto alba), Sperber (Accipiter nisus), Sturmmöwe 

(Larus canus), Turmfalke (Falco tinnunculus), Uferschwalbe (Riparia riparia), Wander-

falke (Falco peregrinus) – mögliche Gastvogelarten 

Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Die genannten Arten werden für den Betrachtungsraum als mögliche Gastvögel eingestuft. 

Da keine Brutplätze von vorhabenbedingten Eingriffen betroffen sind, besteht kein Tötungsri-

siko. 

Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen betreffen allenfalls mögliche Teilhabitate 

(z.B. Nahrungshabitate) dieser Arten, keine Brutlebensräume, da diese auch in der näheren 

Umgebung ausgeschlossen werden können. Mögliche Störungen führen nicht zu Beeinträch-

tigungen der jeweiligen Lokalpopulationen, der Störungstatbestand tritt nicht ein. 

Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 

Das geplante Vorhaben ist weder mit Inanspruchnahmen möglicher Brutbereiche dieser Ar-

ten verbunden noch mit Inanspruchnahmen von für Brutvorkommen essenziellen Teilhabita-

ten. Für evtl. betroffene Vorkommen bleiben potenzielle Nahrungshabitate großflächig ver-

fügbar. Es kommt somit nicht zu Zerstörungen oder Funktionsverlusten von Fortpflanzungs-

/Ruhestätten, der Schädigungstatbestand tritt nicht ein.  

6.3.2 Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 

Wie Kapitel 5.2 entnommen werden kann, wird für den Betrachtungsraum (Plangebiet und 

nahes Umfeld) eine planungsrelevante Fledermausart als potenziell vorkommend eingestuft.  

Mögliche Wirkungen des geplanten Vorhabens auf die Art sind wie folgt zu bewerten:  

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Vorhabenbedingt erfolgen keine Eingriffe in Gebäude oder Höhlen-/Spaltenbäume als mögli-

che Quartierstandorte. Somit besteht kein eingriffsbedingtes Tötungsrisiko. Anlage- und be-

triebsbedingt kommt es ebenfalls nicht zu Gefährdungen von Fledermausindividuen.  
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Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Die Zwergfledermaus ist als Kulturfolger nicht besonders empfindlich gegenüber Lärm und 

Licht. Baubedingte Lärmentwicklungen oder optische Effekte sind für evtl. im Plangebiet ja-

gende oder in Gebäuden in der Umgebung ruhende Zwergfledermäuse nicht mit nennens-

werten Beeinträchtigungen verbunden. Auch anlage- und betriebsbedingt sind keine Wirkun-

gen zu erwarten, die zur Beeinträchtigung des Erhaltungszustands lokaler Vorkommen füh-

ren könnten. Somit ist nicht mit artenschutzrechtlich relevanten Störwirkungen für die im Be-

trachtungsraum potenziell vorkommende Zwergfledermaus zu rechnen. 

Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 

Fortpflanzungs-/Ruhestätten werden nicht direkt beansprucht. Im Plangebiet könnte die 

Zwergfledermaus als Nahrungsgast auftreten. Die Flächeninanspruchnahme betrifft aber nur 

geringe Anteile von möglichen Nahrungsräumen für evtl. im Umfeld ansässige Vorkommen 

der Art. Flächen mit einer vergleichbaren oder höheren Eignung bleiben für lokale vorkom-

men südlich und nördlich des Plangebietes großflächig verfügbar. Somit kommt es nicht zu 

indirekten Beeinträchtigungen oder Funktionsverlusten von Fortpflanzungs-/Ruhestätten. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass im Plangebiet und dessen Umgebung weitere Fleder-

mausarten auftreten, zumindest sporadisch, z.B. als Nahrungsgäste oder Durchzügler. Ar-

tenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen sind aber auch für diese Arten nicht zu er-

warten, da keine Betroffenheiten potenzieller Quartierbereiche oder attraktiver Nahrungsha-

bitate eintreten und auch keine Auswirkungen auf Bereiche bzw. Strukturen mit möglichen 

wichtigen Funktionen für den Lebensraumverbund ersichtlich sind.  

 

 

 



KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK   ASP - Stadt Wesseling - Bebauungsplan „Einzelhandel Berggeiststraße“ 

31 

7. Zusammenfassung und Fazit 

Auf einer Fläche an der Berggeiststraße im nordwestlichen Stadtgebiet von Wesseling ist die 

Errichtung eines Verbrauchermarktes geplant. In der vorliegenden artenschutzrechtlichen 

Betrachtung wird geprüft, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte gem. 

§ 44 BNatSchG durch dieses Vorhaben auftreten könnten.  

Im ersten Schritt werden diejenigen prüfrelevanten Arten ermittelt, die im Wirkungsbereich 

des Vorhabens vorkommen könnten. Dies erfolgt unter Zugrundelegung der im Informations-

system der Naturschutzverwaltung (LANUV 2014) abrufbaren Messtischblatt- (MTB-) bezo-

genen Zusammenstellung planungsrelevanter Arten, der Auswertung von im Fundortkataster 

der @LINFOS verzeichneten Artnachweisen sowie einer Erfassung der Lebensraumsituation 

im Bereich bzw. im Umfeld des Vorhabens.  

Für die potenziell vorkommenden prüfrelevanten Arten erfolgt anschließend eine Einschät-

zung, ob vorhabenbedingte Wirkfaktoren zur Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände führen können. Weiterhin werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (z.B. 

zeitliche Beschränkung von Eingriffen in Vegetationsflächen und –strukturen) benannt, die 

zur Vermeidung von Verbotstatbeständen erforderlich sind.   

Die Prüfung kommt zu folgendem Ergebnis:  

Im Plangebiet und seiner Umgebung ist mit Brutvorkommen verschiedener nicht-

planungsrelevanter Brutvogelarten zu rechnen. Bei diesen Arten treten im Regelfall keine 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ein, so auch im vorliegenden Fall, da für evtl. 

von Lebensraumverlusten betroffene einzelne Vorkommen von verbreiteten Vogelarten der 

Gärten, Gehölze und Gebüsche Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung vorhanden sind 

und das Vorhaben lediglich mit räumlich begrenzten Störwirkungen verbunden ist. Das Ver-

bot eingriffsbedingter Tötungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gilt allerdings auch für die 

nicht-planungsrelevanten Arten, somit sind Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefährdung 

der Individuen und Entwicklungsstadien erforderlich (Ausschlusszeit für Eingriffe in mögliche 

Brutbereiche).  

Für den Betrachtungsraum (Plangebiet und von vorhabenbedingten Wirkungen betroffene 

Umgebung) werden unter Beachtung des Lebensraumangebotes und der vorhandenen Vor-

belastungen (z.B. durch ortsnahe Erholung) 10 planungsrelevante Vogelarten als potenzi-

ell vorkommend eingestuft. Die Mehlschwalbe, die Gebäude im Umfeld des Plangebietes 

als Brutstandorte nutzen könnte, ist nicht von artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchti-

gungen betroffen, da keine Eingriffe in mögliche Brutstandorte erfolgen, keine erheblichen 

Störungen eintreten und keine essenziellen Teilhabitate (z.B. wichtige Nahrungsflächen) evtl. 

vorhandener lokaler Vorkommen verloren gehen. Weitere planungsrelevante Arten (Feld-
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sperling, Mäusebussard, Rauchschwalbe, Schleiereule, Sperber, Sturmmöwe, Turm-

falke, Uferschwalbe und Wanderfalke) sind als potenzielle Gastvogelarten auch in der 

Umgebung einzustufen. Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen können auch für 

diese Arten ausgeschlossen werden, da die vorhabensbedingten Flächenbeanspruchungen 

und Störungen keine Brutplätze und keine essenziellen Nahrungshabitate betreffen. 

Für die als potenziell vorkommend eingestufte planungsrelevante Art des Anhangs IV 

FFH-RL Zwergfledermaus und sonstige im Betrachtungsraum evtl. auftretende Fleder-

mausarten ist ebenfalls nicht von artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen auszu-

gehen, da keine Eingriffe in potenzielle Quartierbereiche erfolgen, keine erheblichen Störwir-

kungen eintreten und die Flächeninanspruchnahme nur geringe Teilflächen der für lokale 

Vorkommen verfügbaren Nahrungshabitate betrifft.  

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Vorhaben somit bei Beachtung der beschriebenen 

Maßnahmen zur Tötungsvermeidung zulässig. 

 

 

 

 

 

Für die Richtigkeit:  

 

Köln, 23.03.2016 

 

 

 

 

 

   ___________________________ 

    Dr. Claus Albrecht   
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9. Anhang: Protokoll Artenschutzprüfung  

Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):  

Plan-/Vorhabenträger (Name):  Thomas Klein, Burgstraße 36, 50389 Wesseling-Urfeld 

Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist die Inanspruchnahme einer Ackerfläche für die Errich-
tung eines Verbrauchermarktes im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahrens „Einzelhandel Berggeiststraße“ 
der Stadt Wesseling.  

 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren)   

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die Ver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vor-
habens ausgelöst werden?  

     

 ja  ■ nein 

     

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe)   

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:  
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen 
(ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen oder 
eines Risikomanagements)?  

     

 ja   nein 

     

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft werden:  
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen wür-
den.  

 

 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:  

      

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden   ja   nein 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt?       

      

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?    ja   nein 

      

      

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten    ja   nein 

nicht verschlechtern bzw. bei Anhang IV – Arten günstig bleiben?  
 

     

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG   

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“:  

Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
im Sinne von § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszu-
stand der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten 
günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 
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Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“:  
(weil bei einer FFH-Anhang-IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich durch die Ausnahme 
der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern bzw. wird die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“:  

Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine Befreiung von den 
artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.   

 

 

  


